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Beitritt zum Verjährungsabkommen BSV/SLK/Suva 2020 + Bekanntgabe einer Mailadresse für 
allgemeine Mitteilungen des BAG zum UVG 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Per 1. Januar 2020 ist das neue Verjährungsrecht im OR in Kraft getreten. Im Zusammenhang mit den 
gesetzlichen Änderungen und den teilweise interpretationsbedürftigen Neuerungen hat die gemeinsame 
Arbeitsgruppe BSV/SLK/Suva ein neues Verjährungsabkommen 2020 erarbeitet. Damit soll die Erledigung 
von Regressen der AHV/IV, der Unfallversicherer sowie der Privatversicherer auf der einen Seite und der 
Haftpflichtversicherer auf der anderen Seite mit einer klaren Verjährungsregelung vereinfacht werden. Das 
Abkommen ist am 1. Januar 2020 in Kraft getreten und steht allen erwähnten Versicherern zur 
Unterzeichnung offen. 

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) als Aufsichtsbehörde über die Durchführung der Unfallversicherung 
nach dem Bundesgesetz über die Unfallversicherung (UVG) empfiehlt Ihnen, demVerjährungsabkommen 
BSV/SLK/Suva 2020 beizutreten. Hierzu ist eine Beitrittserklärung mit dem beiliegenden Anmeldeformular 
beim Schweizerischen Versicherungsverband (SW) erforderlich (daniela.merola@svv.ch). Der SW 
registriert alle Teilnehmer auf einer Liste im Internet und ist für die Nachführung der Liste besorgt. Weitere 
Informationen entnehmen Sie den Unterlagen in der Beilage. 

Damit wir Sie in Zukunft auch auf elektronischem Weg über allgemeine Belange in der Durchführung des 
UVG informieren und gegebenenfalls mit Unterlagen bedienen können, möchten wir Sie bitten, uns eine 
entsprechende Mailadresse bekannt geben zu wollen. Wir werden diese inskünftig als Grundlage für den 
Mailversand an alle UVG-Versicherer sowie an die Ersatzkasse UVG verwenden. Wir bitten Sie schon 
heute, uns allfällige künftige Änderungen jeweils umgehend mitzuteilen. 
Ihre Mailadresse für die Zustellung von allgemeinen Informationen des SAG zum UVG wollen Sie bitte Frau 
Jeannette Buri, jeannette.buri@bag.admin.ch, bekannt geben. 

Freundliche Grüsse 

Abteilung Versicherungsaufsicht 
Sektion nfallversicherung, Unfallverhütung und Militärversicherung 
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Beilagen:. 
- Rundschreiben SW an alle Schadenleiter vom 9. bezember 2019 (d/f) 
- Verjährungsabkommen BSV/SLK/Suva 2020 (d/f) 
- Beitrittserklärung/Anmeldung (d/f) 
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